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5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Steinhagen
hier: Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 14. August 2023 (Posteingang: 15. August 2023) wurde ich um Stellung-
nähme gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum o. g. Bauleitplanentwurf gebeten. Als Bewertungs-
grundlage haben dazu vorgelegen:

Planzeichnung (Entwurf) im Maßstab 1 : 2000 mit Stand vom Juni 2023
Begründung mit Stand vom Juli 2023
Umweltbericht mit Stand vom Juni 2023

Nach erfolgter Beteiligung ergeht hierzu folgende Stellungnahme:
Städtebauliche und planungsrechtliche Belange
Die Hinweise und Anregungen aus meiner Äußerung vom 14. Juli 2022 wurden teilweise be-
rücksichtigt. Folgende Anregungen und Bedenken sind weiterhin zu beachten:

Die Rechtsgrundlage nach § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern kann wei-
terhin im vorliegenden Verfahren entfallen. Hier werden keine bauordnungsrechtlichen
Festsetzungen getroffen.

In diesem Zuge wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Flächennutzungsplan um ei-
nen vorbereitenden Bauleitplan nach § 5 BauGB handelt und dessen Aufgabe es ist, für das
ganze Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigen städtebaulichen Entwicklung erge-
bende Art der Bodennutzung darzustellen. Es ist nicht die Aufgabe des Flächennutzungs-
planes rechtsverbindliche Festsetzungen wie z. B. „Text Teil-B" zu treffen. Insofern sind
die Unterlagen nur auf die Änderung des Flächennutzungsplanes und den gesetzlichen An-
forderungen dessen anzupassen.

Im Sinne des § 5 Abs. 4 BauGB sollen Fachplanungen nachrichtlich vermerkt und übernom-
men werden. Zu diesen Planungen zählen u. a. Landschaftsplanungen, Wasserschutzge-
biete, Natur- und Landschaftsschutzgebiete, aber auch Ensembles nach den landesrechtli-
chen Denkmalschutzgesetzen. (W.Schrödter in Schrödter Baugesetzbuch Kommentar: § 5 Abs. 4
BauGB, Rn. 49)
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In,meiner vorangegangenen Äußerung wurde darauf hingewiesen, „sollten Fachplanunsen
von der Änderung tangiert werden, sollten diese nachhchtlich in der Planzeichnung über-
nommen werden."
Die Gemeinde Steinhagen hat eine nachrichtliche Übernahme und eine Vielzahl an Hinwei-
sen auf der Planzeichnung ergänzt.
In einigen Fällen geben diese die komplette Stellungnahme der einzelnen Träger öffentti-
eher Belange her. Dies ist nicht die Aufgabe des Flächennutzungsplanes. Die Gemeinde
muss insofern hier die Informationsübermlttlung abschichten.

Ich weise nochmals darauf hin, dass bei der nachrichtlichen Übernahme, Planungen und
sonstige Nutzungsregelungen, die nach anderen gesetzlichen Vorschriften festgesetzt sind,
auf der Planzeichnung zu übernehmen sind. Die nachrichtliche Übernahme dient dem Hin-
weis auf bestehende, nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene Festsetzun-
gen. Sie sollen insofern zum Verständnis der Darstellungen des Flächennutzungsplanes bei-
tragen. {Söfker in EZB Bausesetzbuch Kommentar: S 5 Abs. 4 BauGB, Rn. 69)

Insofern ist die Planzeichnung mit den Hinweisen und nachrichtlichen Übernahmen in Ein- ,
klang zu bringen. In der Begründung wird sich nicht mit den nachrichtlichen Übernahmen
und Hinweisen befasst, diese wären zu ergänzen.

In den Unterlagen werden nun keine Aussagen mehr dazu getroffen, dass die 5. Änderung
des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren erfolgt. Dies und der Verweis zum ParaL-
lelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB ist in den Unterlagen zur Begründung zu ergänzen.

Leider muss auch zu der vorliegenden Beteiligung festgestellt werden, dass die Unterlagen
sich nicht vollständig auf die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes beziehen. Es werden
immer noch Passagen zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplanes Nr. 23 einbezogen
(sh. Seite 9). Gleiches gilt für die amtliche Bekanntmachung zur Auslegung nach § 3 Abs. 2
BauGB.

In meiner Äußerung vom 14. Juli 2022 wurde darauf hingewiesen, dass in der Bekanntma-
chung der hlinweis nach § 3 Abs. 3 BauGB ergänzend erfolgen muss.

Auszug aus der Äußerung:
„Bei Fiächennutzungspiänen ist ergänzend zu dem Hinweis nach Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2
darauf hinzuweisen, „dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des
Umwelt-Rechtsbehelfssesetzes in einem Rechtsbehelfsver fahren nach S 7 Absatz 2 des Um-
welt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß S 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbeheifsgesetzes
mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Ausiegungsfrist nicht
oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können"(S 3 Abs.
3BauGB)."
Dem ist die Gemeinde gefolgt. Zudem erfolgte in meiner Äußerung der Hinweis, dass die
Bekanntmachung neben der allgemeinen Anstoßwirkung auch die erforderlichen Angaben
nach dem Baugesetzbuch, welche Arten von Umweltinformationen insgesamt verfügbar
.sind, enthalten muss. Es wurde auf das Urteil vom BVerwG vom 18. Juli 2013 (AZ 4 CN
3.12) verwiesen, gemäß dessen müssen alle vorliegenden Umweltinformationen nach The-
menblöcken zusammengefasst und schlagwortartig charakterisiert werden. Dies stellt an-
derenfalls einen beachtlichen Mangel dar, welcher zur Unwirksamkeit der Planung führen
kann.

Die vorliegende Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 BauGB wird der allgemeinen Anstoßwir-
kung nicht gerecht. Gemäß dem Urteil des BVerwG vom 6. Juni 2019 -BVerwG 4 CN 7.18
verlangt der § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 1 BauGB die Angabe der Arten der Information, nicht
die Information selbst (Rn. 12 s. o. Urteil). In der vorliegenden Bekanntmachung werden
jedoch die Informationen selbst bekannt gemacht und selektiert, dies ist nicht zulässig.
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Insofern muss die Gemeinde die Auslegungsbekanntmachung und dessen Auslegung nach § 3
Abs. 2 BauGB wiederholen. Andernfalls würde im Rahmen des Antrages zur Genehmigung
die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes versagt werden. In der Bekanntmachung ist der
Grund für die erneute Auslegung mit aufzunehmen.

Gemäß § 4a Abs. 4 Satz 1 BauGB ist der Inhalt der Bekanntmachung nach S 3 Abs. 2 Satz 2
und die nach S 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen zusätzlich in das Internet
einzustellen und über ein zentrales Internetportal des Landes zugänglich zu machen. Aus
der vorliegenden Bekanntmachung geht jedoch nur hervor, dass die Einsichtnahme nur
über das Bau- und Planungsportat M-V gewährleistet wird. Insofern verstößt die vorliegende
Bekanntmachung über die gesetzlichen Vorschriften. Auch in diesem Fall wäre im Rahmen
einer Genehmigung die Änderung des Flächennutzungsplanes zu versagen. Dieser Fehler
kann ebenfalls nur über eine erneute öffentliche Auslegung geheilt werden.

Es wird darauf verwiesen, dass für das vorliegende Verfahren die Rechtsvorschriften nach
S 233 Abs. 1 BauGB zum Tragen kommen.

Für das weitere Verfahren, wird der Gemeinde empfohlen nur wesentliche Inhalte in die
Bekanntmachung einzubringen. Das Planungsziel der Änderung des Flächennutzungsplanes
kann sich auf die Änderung selbst beschränken. Die Verfahrensschritte zum Planverfahren
haben auf einer Bekanntmachung sind obsolet.

Im Folgenden ergehen weitere Anregungen und Bedenken:
Planzeichnung:
Auf dem Plandokument erfolgt die Gegenüberstellung zu der 1. Änderung des Flächennut-
zungsplanes (1: 5000), welche für den vorliegenden Bereich noch Geltung findet. Für die
vorliegende 5. Änderung des Flächennutzungsplanes hat die Gemeinde einen Maßstab von
1: 2000 gewählt. Die Nutzung verschiedener Maßstäbe widerspricht dem Sinn jedweder
Vergleichsdarstellung. Insofern ist ein Einheitlicher Maßstab für beide Darstellungen heran-
zuziehen.

Im Übrigen ist hat die Darstellung der Flächennutzungspläne grundsätzlich im Maßstab von
1: 10.000 bzw. 1: 15.000 zu erfolgen. Es kann auch bei kleineren Gemeinden die Darstel-
lung in 1: 5000 erfolgen. Hierzu muss die Gemeinde entsprechende Gründe darlegen.
Es empfiehlt sich Grundsätzlich den Maßstab zu wählen, auf dessen Grundlage der Ur-
sprungsplan bzw. der noch geltende Flächennutzungsplan in seiner wirksamen 1. Änderung
(1: 10.000) gilt. Die Planunterlagen sind dementsprechend anzupassen.

Bei der Planzeichenerklärung zur 1 . Änderung handelt es sich nicht um eine nachrichtliche
Darstellung. Diese kann als Planzeichenklärung der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes
deklariert werden. Zudem sind in der Planzeichenerklärung nur die Planzeichen aufzuneh-
men, welche tatsächlich in der Fassung der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes für die
vorliegende Änderung gelten. Darstellung von Flächen etc., die außerhalb des Anderungs-
bereiches liegen, können in der Planzeichenerklärung entfallen.

In der Planzeichenerklärung zu der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt der Ver-
weis auf die rechtlichen Grundlagen sowie Planzeichen ohne Normcharakter. In der Plan-
Zeichenerklärung selbst erfolgt jedoch keine Darstellung von Planzeichen ohne Normcha-
rakter, insofern kann dieser Verweis entfallen. Hier wird ebenfalls darauf hingewiesen,
dass nur die Planzeichen mit aufzunehmen sind, welche von dem Bereich der 5. Änderung
betroffen sind. Planzeichen der PlanZV, die insofern nicht in dem Anderungsbereich wie
z. B. Grünflächen oder Flächen für die Landwirtschaft erfolgen, können somit entfallen.
Die Darstellung für Verkehrsflächen nach § 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB kann auf der Ebene der
des Flächennutzungsplanes auf die Darstellungsmöglichkeit der örtlichen Hauptverkehrs-
züge beschränkt werden, wenn der Anschluss des Baugebietes an eine Hauptverkehrs-
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Straße, insbesondere an überörtliche Straßen erfolgt fs. a. Söfker »n EZB BauGB Kommen-
tar: § 5 Abs. 2 Nr. 3, Rn. 30). Ob der „Wendorfer Weg" diese Voraussetzungen erfüllt, geht
aus den Unterlagen nicht hervor. Dies muss die Gemeinde prüfen und in den Unterlagen
darlegen. Im Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die Anschlüsse der zur Bewirtschaftung
landwirtschaftlicher Flächen dienenden Wege ebenfalls darzustellen sind.
Inwieweit die Darstellung des geplanten Fuß- und Radweges auf der Ebene des Flächennut-
zungsplanes tatsächlich darstellbar sei, wäre ebenfalls zu prüfen. Die Darstellungsmethodik
ist diesbezüglich entsprechend der Planzeichenverordnung vorzunehmen, hier mit einer
punktierten Darstellung mit einem „R" bzw. „W" innerhalb einer schwarzen Raute. Von
frei erfunden Symbolen ist abzusehen. Zudem hat der Flächennutzungsplan nicht die Auf-
gäbe, die Straßennamen oder die „Planstraße" selbst als Name wiederzugeben. Insofern
kann dieser Verweis auf der Darstellung entfallen.
Die Verkehrliche Erschließung ist in der Begründung auf die Änderung des Flächennutzungs-
planes zu beschränken. Etwaige ausführliche Erläuterungen sind auf Ebene des Bebauungs-
planes vorzunehmen.

Die Gemeinde Steinhagen sieht weiterhin davon ab im direkten Anschluss an die vorhande-
nen Wohnbauflächen, neue Wohnbauflächen auszuweisen. Siedlungstypologisch ist an die
vorhandene Bebauung Arrondierend zu planen, um den Grundsatz des § 1 a Abs. 2 BauGB
mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen, gerecht zu werden. Bereits in
meiner Äußerung vom 14. Juli 2022 wurde auf diese Fehlentwicklung hingewiesen, dem die
Gemeinde Steinhagen weiterhin nicht nachkommt.
Gemäß der Begründung verweist die Gemeinde Steinhagen darauf, das davon auszugehen
ist, dass besagte Fläche irgendwann einer Wohnbebauung als vollständige Arrondierung der
Ortslage zugeführt wird (S. 33). Die angeführten Gründe, bestehender Eigentumsverhält-
nisse und fehlende Äußerung der Eigentümer, welche zum Ausschluss der Flächen in „Insel-
läge" herangezogen werden, erscheinen hier als Fadenscheinige Gründe. Wenn die Ge-
meinde jetzt schon eine Bebauung in der Zukunft vorsieht, wieso stellt sie diese Planungs-
absieht nicht dar? Der Sinn und Zweck des Flächennutzungsplanes wird an dieser Stelle ver-
fehlt.

Insofern wird die vorliegende Änderung nicht dem Grundsatz des § 1 a Absatz 2 BauGB ge-
recht. Aus städtebaulicher Sicht wird der vorliegenden Änderung nicht zugestimmt.
Die Gemeinde verkennt zudem ihre innerörtlichen potentiale und stützt ihre Begründung
auf nicht haltbare Argumente (siehe folgende Ausführungen ab S. 5-6).

Flächennutzungspläne bedürfen keiner Ausfertigung, insofern kann der Verfahrensvermerk
Nr. 13 entfallen.

Begründung:
Auch in der Begründung zum Flächennutzungsplan, verkennt die Gemeinde Steinhagen die
Aufgabe des Flächennutzungsplanes. Die vorliegende 5. Änderung dient der planerischen
Vorbereitung und nicht der Entwicklung eines neuen Wohngebietes selbst. Dies ist die Auf -
gäbe der verbindlichen Bauleitplanung auf Ebene des Bebauungsplanes (sh. „StädtebauU-
ehe Konzeption", Seite 8).
Die Begründung zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes ist nur auf die vorliegende Pla-
nung abzustellen. Inhalte die auf der Ebene des Bebauungsplanes abzuhandeln sind, müs-
sen aus der Begründung gestrichen werden (sh. Kap. 5 - S. 9; Kap. 6 - S. 9). Es ist zudem
auf gesamtgemeindliche Betrachtung abzustellen.

Zudem muss sich die Gemeinde in der Begründung nicht mit allen bereits vorliegenden An-
derungen des Flächennutzungsplanes befassen. Gerade auch dahingehend, dass nicht alle
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Änderungsbereiche die vorliegende Planung berühren. Die Begründung ist somit zu reduzie-
ren.

Bei der Analyse der Innenentwicklungspotentiale hat die Gemeinde die Aufgabe, aufzuzei-
gen, welche Potenziale zur Wohnraumentwicklung im Gemeindegebiet zur Verfügung ste-
hen. Dabei geht es um keine Wertung dessen, ob diese entsprechende Aufenthaltsqualitä-
ten bieten bzw. schaffen können. Das allein obliegt dem Thema der verbindlichen Bauleit-
Planung und nicht der vorbereitenden Bauleitplanung. Vorliegend sondiert die Gemeinde
aufgrund von falschen Annahmen und Zielvorsteltungen, Bereiche mit Innenentwicklungs-
Potentialen aus.

Planungsalternative I:

Es mag sich hierbei um eine Planungsalternative handeln, jedoch nicht um Innenentwick-
lungspotentiale. Es ist fraglich aus welchem Grund diese Fläche überhaupt mit aufgenom-
men wurde, wenn zum gegenwärtigen Zeitpunkt feststeht, dass die Fläche aufgrund der
fehlenden Erschließung bzw. zu hohen Aufwendung einer möglichen Erschließung nicht in-
frage kommt.

Planunssalternative II - (10 WE):
Hier verkennt die Gemeinde Steinhagen gänzlich, das es bei den Planungsalternativen da-
rum geht, das eben Alternative Flächen innerhalb der Gemeinde aufgezeigt werden sollen.
Gerade dieser Bereich ist prädestiniert für ein neues Wohnquartier innerhalb der Ge-
meinde, dass schon alleine Aufgrund seiner Lage. Der Ausschluss aufgrund der Nähe zur
vorhandenen Erschließungsstraße, erscheint hier nicht Fachgerecht. Die Aufgabe von den
Planungsalternativen wird an dieser Stelle nicht verstanden.
Zudem stellt die Gemeinde das Ergebnis noch vor den folgenden Planungsalternativen. Bei
der Planungsatternative II fehlt es insofern an einer schlüssigen Begründung, warum das In-
nenentwicktungspotential derzeit nicht genutzt werden soll.

Planunssalternative III - (2 WE):
Auch diese Planungsalternative wird Aufgrund der möglichen Anzahl an WE zurückgestellt.

Planunssalternative IV - (0 WE):
Hierbei handelt es sich um keine verfügbaren Innenbereichspotentiale. Hier müsste der
Flächennutzungsplan ebenfalls für eine Wohnbauflächenentwicklung geändert werden. In-
sofern kommt diese Fläche nicht in Betracht. Es wird hier umso deutlicher, dass die Ge-
meinde die Aufgabe der Innenentwicklungspotentiale anhand von Planungsalternativen auf-
zeigen soll, nicht verstanden hat. Bei dieser Alternative handelt es sich scheinbar um die
bereits geplante Erweiterung des vorliegenden Bereiches (5. Änderung). Auch diese ange-
dachte Planung würde, wie die vorliegende geplante 5. Änderung des Flächennutzungspla-
nes, dem Grundsatz nicht gerecht werden, Möglichkeiten der Nachverdichtung vorrangig zu
nutzen (§ 1 Abs. 5 BauGB und § 1 a Abs. 2 BauGB).

Planunejsalternative V - (0 WE):
Diese Alternative ist Deckungsgleich mit der vorliegenden 5. Änderung und der Planungsal-
ternative IV. Hier kommt die Gemeinde Stelnhagen zu dem Ergebnis, dass eine Arrondie-
rung der Ortslage zu einem zusammenhängenden bebauten Ortsteil nicht möglich sei. Mit
der vorliegenden 5. Änderung findet ebenfalls keine Arrondierung statt, per se wäre die
vorliegende Planung aufgrund dessen ebenfalls auszuschließen. Die Planungsalternative V
entspricht ebenfalls nicht dem Grundsatz des § 1 Abs. 5 und § 1a Abs. 2 BauGB.

Außenbereichssatzung Krummenhasen:
Bei den Innenentwicklungspotentialen und des Planungsalternativen geht es um Bereich die
Innerhalb der Ortslagen entwickelt werden können und nicht um Bereiche welche im
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Außenbereich zur Verfügung stehen. Schon der Name der Satzung alleine lässt erkennen,
dass es sich um den Außenbereich handelt und somit für die Alternativenprüfung nicht in-
frage kommt.
Die Argumentation selbst mag schlüssig sein, es sei jedoch zu bedenken das die Bebauung
innerhalb dieser Satzung nicht zu einem Ortsteil im Sinne des § 34 BauGB führen darf; dies
bleibt der sogenannten Entwicklungssatzung vorbehalten.

Ausgehend von den noch möglichen Innenbereichspotentialen wird darauf hingewiesen,
dass „eine jeden erkennbare Bedarf überschreitende Ausweisung von Bau flächen im Flä-
chennutzungsplan" [...] „gestützt durch den Gedanken des Bodenschutzes" [...] „zu einer
Versagung der Genehmigung des Flächennutzungsplanes führen" kann. (vsl. w. Schrödter in
Schrödter BauGB Kommentar; S 5, Rn. 11)

Die Begründung ist weiter dahingehend zu ergänzen, dass sich diese mit den getroffenen
Darstellungen befassen muss. Es reicht nicht aus, nur eine Darstellung in dem Plandoku-
ment vorzunehmen. Die Gemeinde muss in der Be^gründüng darlegen u. a. welches Ziel sie
mit den Darstellungen verfolgt oder bzw. aus welchem Grund ggf. Darstellungen übernom-
men werden. Andernfalls muss davon ausgegangen werden, dass sich die Gemeinde nicht
hinreichend mit ihrer Planung befasst hat (Abwägungsausfall).

Das Inhaltsverzeichnis und der Inhalt der Begründung selbst, sind in Übereinstimmung zu
bringen. Zum Kapitel „9. Bisherige Entwicklung [...] prognostizierte Entwicklung" folgen
Unterpunkte mit der Bezifferung ab 6.2. Im Abgleich mit den vorliegenden Unterlagen zur
Beteiligung des Bebauungsplanes Nr. 23, muss leider festgestellt werden, dass die Passagen
aus der Begründung des Bebauungsplanes einfach kopiert wurden, ohne den Inhalt auf die
vorliegende Planung des vorbereitenden Bauleitplanes anzupassen. Die Unterlagen sind in-
sofern anzupassen.

Umweltschutz
Bodenschutz:
Bodenschutzrechtliche Belange stehen der Planung nicht entgegen.

Die Verwertung von anfallendem Aushub- und Abbruchmaterial ist auf Grundlage der
neuen, ab 1. August 2023, geltenden Ersatzbaustoffverordnung vorzunehmen. Fachgerech-
ter Umgang mit Bodenaushub und Verwendung des Bodenaushubs, d. h. die Verwertung
überschüssigen Bodenaushubs oder Fremdbodens beim Ein- oder Aufbringen auf oder in den
Boden hat unter Beachtung der bodenschutzrechtlichen Vorschriften (insbes. §§ 4, 7 Bun-
desbodenschutzgesetz, die neuen ab 1. August 2023 geltenden §§ 6ff. Bundes-Bodenschutz-
und Altlastenverordnung) zu erfolgen.

Wasserwirtschaft
Das Vorhaben liegt in der Trinkwasserschutzzone III der Wasserfassung Lüssow-Borgwallsee.
Es sind alle Handlungen zu unterlassen, die eine Gefährdung des Grundwassers darstellen
könnten, insbesondere Bohrungen zur Grundwasserentnahme (Brunnen) und zur Wärmege-
winnung (Erdwärmesonden). Für Tiefgründungen und Unterkellerungen sind Einzelfallent-
Scheidungen erforderlich. Beschränkungen gelten auch für die Lagerung und den Umgang
mit wassergefährdenden Stoffen.

Da oberirdische Gewässer durch die ausgewiesene Bebauung nicht direkt tangiert werden,
besteht auch keine Vorflut für die Niederschlagswasserbeseitigung. Die geplante Versicke-
rung von anfallendem Niederschlagswasser bedeutet keine Beeinträchtigung der Grundwas-
serneubildung, könnte aber bei der vorgesehenen relativ dichten Bebauung problematisch
praktisch umzusetzen sein.
Die Unterlagen sind diesbezüglich zu überarbeiten.

f*
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Die genannten wasserwirtschaftlichen Belange werden im B-Plan-Verfahren abgewickelt.
Grundsätzliche Bedenken bestehen nicht.

Naturschutz
Gegen die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Steinhange bestehen
keine grundsätzlichen Bedenken. Es werden keine Flächen mit hoher naturschutzfachlicher
Bedeutung überplant. Folgende Hinweise sind zu beachten:
Kompensationsmaßnahmen/Flächen für den Naturschutz
Durch die 5. Änderung des Flächennutzungsplans werden große bisher unversiegelte Flä-
chen als Wohnbauflächen vorgesehen. Es werden aber keine neuen Flächen für den Erhalt
von Natur und Landschaft im Gemeindegebiet ausgewiesen. Dies ist nachzuholen oder zu
begründen.

Alternativenprüfung
Es wurden alternative Flächen in der Begründung des B-Planes vorgestellt, die nach Ansicht
der Unteren Naturschutzbehörde besser geeignet sind, den berechneten, jedoch nicht
nachgewiesenen, Wohnraumbedarf zu decken. Dabei handelt es sich um Flächen in Orts-
tage, für die keine großen Außenbereichsflächen beansprucht werden müssen. Die Abwä-
gung ist nicht nachvollziehbar.
Eingriffsreseluns:

Einer Auseinandersetzung mit den Belangen des Biotop-, Baum- und des Artenschutzes (ar-
tenschutzrechtlicher Fachbeitrag) sowie der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung auf
der Ebene des Bebauungsplans Nr. 23 „Wohnen östlich des Weidenrings" wird zugestimmt.

Schaffung einer Landwirtschaftsf lache in Insellage
Da die neue Darstellung als Wohnbauf lache nicht direkt an die bestehenden Wohnbauflä-
chen anschließt, wird eine landwirtschaftliche Fläche vollständig von der Darstellung als
Wohnbauflächen und zukünftig von Bebauung umgeben sein. Diese ist auch weiterhin als
Landwirtschaftsf lache ausgewiesen. In der Begründung S. 33 wurde angekündigt, dass per-
spektivisch eine Entwicklung zu Wohnbauflächen vorgesehen ist.

Der Sinn dieses Vorhabens und die weitere Nutzung wird in Frage gestellt. Die Fläche ver-
liert ihren naturschutzfachlichen Wert als Offenlandfläche mit Anschluss an die freie Land-
schaft. Dies ist zu berücksichtigen.

Monitoring erheblicher Umweltauswirkungen
Es besteht eine gesetzliche Pflicht zum Monitoring von Umweltauswirkungen (§ 4c BauGB).
Im Umweltbericht S. 17, 6. Geplante Überwachungen, werden Uberwachungsmaßnahmen
als nicht notwendig angesehen. Es ist aber erst ein Monitoring durch die Gemeinde durch-
zuführen, damit festgestellt werden kann, ob erhebliche Auswirkungen eintreten und um
unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu erkennen.
Essind deshalb Maßnahmen für die Durchführung des Monitorings von Umweltauswirkungen
zu planen und in der Begründung zu ergänzen.
Artenschutz
Die hiermit nun vorgelegte Stellungnahme berücksichtigt lediglich den derzeit aktuellen
Planungsstand der vorgelegten Unterlagen. Spätere Änderungen in der Planzeichnung
(Stand Juli 2023) sind möglicherweise nicht berücksichtigt worden. Die Stellungnahme ver-
h'ert in Bezug auf den Artenschutz ihre Gültigkeit bei relevanten Planungsänderungen.
Insgesamt wird aber festgestellt und ausdrücklich begrüßt, dass in der Planzeichnung zum
B-Plan bereits umfangreiche artenschutzrechtliche Maßnahmen für eine Festsetzung vorge-
sehen sind. Diese sind weitestgehend geeignet, aber müssten weiter konkretisiert werden.
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In diesem Zusammenhang wird auf die Stellungnahme des Landkreises zum B-Planverfahren
verwiesen.

Insgesamt muss festgestellt werden, dass mit der Änderung des Flächennutzungsplanes
eine Bebauung größerer und bislang im Außenbereich liegender Offenflächen vorbereitet
wird. Da gutachterlich die Relevanz der Flächen für Amphibien durch die Maßnahmen V1
gesehen wird, stellt sich die Frage, ob hier nicht auch durch die Bebauung eine weitere
Barrierewirkung entstehen wird, die die bereits bestehende Barrierewirkung des Wendorfer
Weges weit hinausgehen wird. Hier könnten Wanderkorridore zwischen Landlebensräumen
und Fortpflanzungsgewässern im Umfeld (z. B. südlich des Wendorfer Weges) zerschnitten
werden. Zusätzlich würde es mit dem nach Umsetzung erhöhtem Verkehrsaufkommen, zu-
sätzlicher Versiegelung mit Einrichtungen der Oberflächenentwässerung (Gullys, etc.) zu
einem deutlich erhöhtem Tötungs- und Verletzungsrisiko für Kleintiere (einschließlich euro-
parechtlich geschützter Amphibien) kommen.

Gleichzeitig wird auf der Ebene des Bebauungsplanes Nr. 23 gutachterlich prognostiziert,
dass ein Landlebensraum zumindest auf der Brache u. a. mit den Reisighaufen vorhanden
ist. Diese werden gemeinhin regelmäßig und somit wiederholt von den verschiedenen Am-
phibienarten genutzt und gelten daher als geschützte Fortpflanzungs- und Ruhestätten Im
Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG.

Aus Sicht der UNB sind daher geeignete neue Lebensräume mit dieser Funktion im räumli-
chen Zusammenhang als Landlebensraum (mit darin diffus verteilten Ruhestätten) neu zu
schaffen oder vorhandene entsprechend aufzuwerten. Diese Flächen bzw. die verschiede-
nen Maßnahmen müssten bereits vor der Verabschiedung und Rechtskraft des B-Plans vor-
liegen und gesichert sein (vgl. OVG Münster/Oberverwaltungsgericht NRW, 10 D 97/15.NE,
RN 30ff bzw. RN 38ff).

Denkmalschutz
Im o. g. Gebiet sind keine eingetragenen Baudenkmale vorhanden und keine Bodendenk-
male bekannt. Die bisherige Kartierung des Bodendenkmals wurde vom Landesamt für Kul-
tur und Denkmalpflege gestrichen. Daher kann die Signatur für das Bodendenkmal in der
Planzeichnung entfallen.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

^r^(

Henry Scl-imuhl
Fachgebietsleiter
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Allgemeine Datenschutzinformation: 
Der Kontakt mit dem Staatlichen Amt f¿r Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern ist mit der Speicherung und 
Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persºnlichen Daten verbunden (Rechtsgrundlage:  
Art. 6 Abs. 1 e DSGVO i.V.m. Ä 4 Abs. 1 DSG M-V). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.regierung-
mv.de/Datenschutz. 
 
Hausanschrift: 
Staatliches Amt f¿r Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern 
BadenstraÇe 18, 18439 Stralsund 
Postanschrift: 
Postfach 2541, 18412 Stralsund 

 
Telefon:  0385 588 / 68-204 
E-Mail:  poststelle@staluvp.mv-regierung.de  
Webseite:  www.stalu-vorpommern.de 

 

 

 

   Staatliches Amt  
f¿r Landwirtschaft und Umwelt  

Vorpommern 

 
StALU Vorpommern 
Dienststelle Stralsund,  

BadenstraÇe 18, 18439 Stralsund 

 

 
 
Amt Niepars 
GartenstraÇe 13 b  
18442 Niepars 
 
 

  
Telefon:   0385 588 / 68-204 
E-Mail:   A.Himpel@staluvp.mv-regierung.de 
 
Bearbeitet von: Herr Himpel 
Aktenzeichen: 5121.11-VR-087-021/23 
(bitte bei Schriftverkehr angeben) 
 
Stralsund, 29.08.2023 

 

 
 
Entwurf der 5.  nderung des Flªchennutzungsplanes der Gemeinde 
Steinhagen  
 
 
Stellungnahme Abteilung Landwirtschaft und Flurneuordnungsbehºrde 
 
 
Aus agrarstruktureller und landwirtschaftlicher Sicht bestehen gegen das o. g. 
Vorhaben in der vorliegenden Form keine Bedenken. Die betroffenen Flurst¿cke 
haben sehr leichte Bodenwerte von unter 20 Bodenpunkten. 
Flurneuordnungsverfahren sind nicht betroffen. 
 
Zu naturschutzrechtlichen und Umwelt-Belangen ergeht die Stellungnahme 
regelmªÇig gesondert. 
 
Mit freundlichem Gr¿Çen 
im Auftrag 
 
 
Himpel 



 
e

Landesforstanstalt
Mecklenburg-Vorpommern

Der Vorstand

Forstamt Schuenhagen • Am Kronenwald 1 • 18469 Schuenhagen

Gemeinde Steinhagen
über: Amt Niepars
z. Hd. Frau Schäfer
Gartenstraße 69b
18442Niepars

AMT NiERARS
Eingegangei") am:

1 8. SEP. 2023

Abt.:

Forstamt Schuenhagen
Bearbeitet von: Frau Schlauweg

Telefon: 038324650-13
Fax: 03994235-413
E-MaiI: Anne.Schlauweg@lfoa-mv.de

Aktenzeichen: FoA13/7444.381-2022-007
(bitte bei Schriftverkehr angeben)

Schuenhagen, 13. September 2023

5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Steinhagen
- Entwurf, Stand Juli 2023
- Ihr Schreiben vom 14.08.2023

Sehr geehrte Frau Schäfer,

zu o. g. Vorhaben nehme ich für das Forstamt Schuenhagen auf Grundlage des
Bundeswaldgesetzes (BWaldG) vom 2. Mai 1975 (BGBI. l S. 1037), das zuletzt durch
Artikel 112 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBI. l S. 3436) geändert worden ist,
und des Waldgesetzes für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeswaldgesetz -
LWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, S.
870), letzte berücksichtigte Änderung: geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
22. Mai 2021 (GVOBI. M-V S. 794) als Träger öffentlicher Belange wie folgt Stellung:

Dem o. g. Vorhaben wird aus forstrechtlicher Sicht zugestimmt.

Anlass für die Aufstellung der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde
Steinhagen ist die Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für den
Bebauungsplan Nr. 23 „Wohnen östlich des Weidenrings".

Die östlich an den Anderungsbereich angrenzende Waldfläche ist in der 5. Änderung des
Flächennutzungsplanes indirekt als Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft berücksichtigt.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

,ß..,U(
Philipp Nahrstedt
(Forstamtsleiter)

Vorstand: Manfred Baum
Landesforstanstalt
Mecklenburg-Vorpommern
Fritz-Reuter-Platz 9
17139Malchin

Telefon: 03994235-0
Telefax: 03994235-400
E-Mail: zentrale@lfoa-mv.de
Internet: www.wald-mv.de

Bank: Deutsche Bundesbank
BIG: MARKDEF1150
IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30
Steuernummer: 079/133/80058
Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883
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